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Teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von 
Verkehrsbaulinien in Rümlang 
Friedacker-, Tempelhof- und Obermattenstrasse 

Genehmigung 

Gemeinde · Rümlang 

Lage Quartier Tempelhofstrasse / Obermatt 

Massqebende - Beschluss Nr. 290 des Gemeinderats Rümlang vom 29. November 2016 
Unterlagen - Verkehrsbaulinienplan 1: 1000 · 

- Erläuternder Bericht vom 14, September 2016 

Zuständigkeit Über die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet 
das Amt für Verkehr im Namen der Volkswirtschaftsdirektion (§ 38 Abs. 4 OG RR [LS 172.1] 
i. V.m. § 20 Und Anhang 2 OV VD [LS 172.110.4]). . 

Sachverhalt 

Festsetzungsbeschluss Der Gemeinderat Rümlarig hat mit Beschluss Nr. 290 vom 29. November 2016 die Ver­ 
kehrsbaulinien RRB Nr. 30/1951 teilweise aufgehoben und neu festgesetzt. Mit Schreiben 
vom 25. Juni 2020 ersucht die Gemeinde Rümlang um Genehmigung der Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung Mit Beschluss Nr. 30 vom 4. Januar 1951 genehmigte der Regierungsrat des Kantons Zürich 
der Planung die vom Gemeinderat Rümlang am 22. November 1950 festgesetzten Verkehrsbaulinien an 

der Obermattenstrasse und an einer parallel zur Obermattenstrasse gelegenen projektierten 
Verbindung zwischen Tempelhöf- und Friedackerstrasse. Die Baulinien sollten die Erstellung 
der neuen Strassen sichern. 

Die Obermattenstrassewurde in der Zwischenzeit erstellt. Im Abschnitt zwischen der Tem- 
pelhof- und der Friedackerstrasse handelt es sich heute um eine grösstenteils private . 
Strasse, welche mit einem Fahrverbot versehen ist. Ein weiterer Ausbau dieser Strasse ist 
nicht angezeigt. Weiter sollen die aus den Jahren 1957/60 stammenden Gebäude arider 
Obermattenstrasse 1-16, der Tempelhofstrasse 1-5 sowie der Friedackerstrasse 16 durch 
ein neues Überbauungskonzept ersetzt werden, welches die Aufhebung bzw. die Umgestal­ 
tunq der Obermattenstrasse zur Begegnungszone vorsieht. · 

· Die geplante neue Verbindung parallel zur Obermattenstrasse wurde hingegen nie gebaut. 
Für die Erschliessung des Quartiers ist sie heute nicht mehr notwendig. Die Verkehrsbauli­ 
nien RRB Nr. 30/1951 verlaufen quer durch die Grundstücke Kat.-Nrn. 2132 und 2581, über­ 
schneiden diverse Gebäude und beschränken stark die Bebaubarkeit der betroffenen 
Grundstücke. 
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Die Verkehrsbaulinien entlang der Obermattenstrasse und entlang der ehemals geplanten 
Strasse bei den Grundstücken Kat.-Nrn. 2132 und 2581 erfüllen ihre ursprüngliche Funktion 
nicht mehr und sollen ersatzlos aufgehoben werden. Durch die beidseitige Aufhebung der 
Baulinien entstehen entlang der Tempelhof- und der Friedackerstrasse Lücken, welche 
durch eine Neufestsetzung geschlossen werden. · 

Niveaulinien sind nicht vorhanden. 

Erwägungen 

A. Formelle Prüfung 

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

Für die Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien ist gemäss Art. 24 Abs. 2 Ziff. 
11 der Gemelndeordnung vom 26. November 2017 der Gemeinderat zuständig. 

B. Materielle Prüfung 

Zusammenfassung der Die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 30/1951 sollen an der Oberrnattenstrasse, Abschnitt 
Vorlage zwischen der Tempelhof- und der Friedackerstrasse, sowie bei den Parzellen Kat. Nrn, 2132 

und 2581, ersatzlos aufgehoben werden. Die entstehenden Lücken entlang der Tempelhof­ 
und der Friedackerstrasse werden mit der Neufestsetzunq von parallel. zur Strasse 
verlaufenden Verkehrsbaulinien geschlossen. 

Ergebnis der Prüfung Trotz der Aufhebung der Verkehrsbaulinien bleiben die einwandfreien wohnhygienischen 
Verhältnisse an der Obermattenstrasse mittels Strassenabstand gewährleistet. Zudem führt 
die Aufhebung von Verkehrsbaulinien bei den Grundstücken Kat.-Nrn. 2132 und 2581 zur 
besseren Bebaubarkeit der tangierten Grundstücke, 

C. Hinweise zur Umsetzung 

Keine Hinweise . 

. D. Ergebnis 

Die Vorlage erweist sich als. rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen. Sie kann somit 
genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). 

Gernäss § 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit § 108 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsent­ 
scheid vom Gemeinderat zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzule­ 
gen sowie den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (eingeschrieben) mitzuteilen. 
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Im Namen der Volkswirtschaftsdirektion verfügt: 

1. Die mit Beschluss Nr. 290 vom 29. November 2016 vom Gemeinderat Rümlang 
beschlossene teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinieri ari der 
Oberrnattenstrasse, Abschnitt zwischen der Tempelhof- und der Friedackerstrasse, 
sowie bei den Parzellen Kat. Nrn. 2132 und .2581, wird gemäss den eingereichten Akten 
genehmigt. · 

II. Der Gemeinderat Rümlang wird eingeladen: 

Dispositiv I zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung 
gemäss § 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit § 108 Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und 

· aufzulegen sowie diese Verfügung den betroffenen Grundeigentümern schriftlich 
(eingeschrieben) mitzuteilen. 

Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses die Inkraftsetzung zu veröffentlichen, 
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitzuteilen sowie dem.Amt für Verkehr, 
Bauen an Staatsstrassen, 8090 Zürich, den Beleg der Publikation sowie die 
Rechtskraftbescheinigung zuzustellen. 

Nach Inkrafttreten der Vorlage die Nachführung der Verkehrsbaulinien in den öffentlich­ 
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB~Kataster) zu veranlassen. 

III. Mitteilung an: 

Gemeinderat Rümlang inkl. 
• 3 x Baulinienplan mit Genehmigungsvermerk 
• 1 x Gemeinderatsbeschluss vom 29. November 2016 
• 3 x Erläuternder Bericht vom 14. September 2016 

Verfügungskopie an Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 
(Nachführung ÖREB) 

. . . 

Verfügungskopie an Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen 

Amt für Verkehr ·e--~ 
,/~ 
·~~. 

Markus Traber, Amtschef 

























 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 27.11.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000842 
 
Publizierende Stelle 
Gemeinde Rümlang - Hochbau und Planung, Glattalstrasse 201, 8153 Rümlang

Teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von 
Verkehrsbaulinien an kommunalen Strassen, 
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8153 Rümlang  
Die teilweise Aufhebung und Neufestsetzung der Verkehrsbaulinien in der Wohnzone im 
Bereich der Friedacker,- Tempelhof- und Obermattenstrasse wurden vom Gemeinderat 
Rümlang mit Beschluss Nr. 290 am 29. November 2016 festgesetzt und von der 
Volkswirtschaftsdirektion mit Verfügung Nr. 6017 vom 11. September 2020 genehmigt. 
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 18. November 2020 ist 
kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Aufhebung und Neufestsetzung der 
Verkehrsbaulinien in der Wohnzone im Bereich der Friedacker,- Tempelhof- und 
Obermattenstrasse treten am Tag nach der Publikation in Kraft. 

Rechtliche Hinweise:  

Kontaktstelle:  
Gemeinde Rümlang - Hochbau und Planung 
Glattalstrasse 201  
8153 Rümlang
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Aus dem Protokoll des Regierungsrr
Sitzung vom 4. Januar 1951.

30. Quartierplan, Baulinien. A. ÌIit Eingabc vun t-r. ne-
zember' 1950 ersuchte iler Geneinclerat Rünilang um Geneh-
migung seines l3eschlusses voin 22. i\ovemJ¡er 1950 über die
I.'estsetzung des Quartierplanes <<Linden--F rieclacker>> in Rüm-
lang. I)ieser Beschluss rvurde im kantonalen Aintsblatt vom
28. November 1950 veröffentlicht. Laut dem Zeugnis des
Bezirksrates Dielsclorf vom 19. l)ezember 1950 gingen gegen
die Vorlage keine Rekurse ein.

B. Der Quartierpian <I-linclerr-!'riedacker'>> bezieht sich
auf das Areal z'rvischen Glattalstrasse (I. Kl. Nr. 1), der
Friedackerstrasse (III. Kl.), cler Linclenstlasse (III. Kl.) und
der Quartierstrasse A. Das Quartierplangeìriet soll durch den
ISau von clrei 'Wohnstrassen uncl eines l'ussweges erschlos-
sen werden. Diese sincl für die Aufteilung cles gesamten Ge-

bietes zweckmässig angelegt. Die Zahl cler Strasseneinmün-
dungen in ilie Glattalstrasse I. Kl. bìeibt unverändert. Die
bestehencle Frieclackerstrasse uncl clie Quartierstrasse A wer-
clen ausgebaut, wobei ihre Einienker in clie Glattalstrasse
zul Verbesserung cler Verkehrsabwicklung err.veitert werclen.

Den gewählten Baulinienabständen von 15, 16, 18 und
20 m, clie je nach den Strassenl¡reiten Vorgärten von 5-9 m
Tiefe ergeben, kann zugestimmt lverden. tsei clen beiden Ein-
münclungen der erwähnten Strassen in clie Glattalstrasse sind
die Baulinien zur Wahrung einer genügenden Verkehrsüber-
sicht mit Abschrägungen erweitert.

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen.
Auf Antrag der Baud.irektron

beschliesst der R,egierutrgsrat :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Rümlang vom 22. No-
r.ember 1950 betreffend clie l'estsetzung cles Quartierplanes
<<I-iind en-Ilriedacker>> und d er lJaulinien cler l,'rieclackerstrasse
IIL KL zwischen der Glattalstrasse I. Kl. Nr. l und der l=,in-

denstrasse IIL Kl., der l-rindenstrasse III. Kl. zwischen der
Frieclackerstrasse I-[I. Kl. uncl cler Quartierstrasse A sowie
der Quartierstrassen A, B, 0 uncl D in Rümlang wircl gemäss

clen vorgelegten Plänen geirehmigt.
II. Der Geureinderat Rümlang wircl eingeladen, vor-

stehencle Genehmigung öffentìicli bekanntzugeben.
III. Mitteilung an clen Gemeinclera,t Rümlang unter Rück-

sendung eines Planexemplares rnit [lenehmigungsvermerk,
cìen Bezirksrat Dielsdorf und an die Baudirektion'

Ziirich, den 4. Januar 1951

Vor dem R,egierungsrate,
Der Staatsschreiber:

A

ru@Þ¿Baudirektion +Ã ¡
Kanton Zürich ¡ ÞA

PLANVERWALTUNG

a
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